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Regeste

Sozialvers.rechtl. Kammer — Invalidenversicherung (Rente) — Beschwerde

Erwägungen

E. 2
Urteil S 2024 59 A. Der 1964 geborene A.________ war zuletzt seit Oktober 2010 bei der
B.________ AG als Bauarbeiter angestellt (IV-act. 35). Am 15. Juli 2015 wurde bei ihm
eine mikrochir- urgische Dekompression der Bandscheibe L5/S1 links durchgeführt
(IV-act. 6/7). Am

E. 5
Urteil S 2024 59 Rentenrevision gibt rechtsprechungsgemäss jede wesentliche Änderung in
den tatsächli- chen Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den
Rentenanspruch zu beeinflussen. Liegt ein Revisionsgrund vor, so besteht nach der
höchstrichterlichen Rechtsprechung keine Bindung mehr an das Mass der übrigen,
unverändert gebliebenen Parameter, die dem vorangegangenen rechtskräftigen Entscheid
zugrunde gelegt worden sind. Vielmehr ist der Rentenanspruch für die Zukunft diesfalls in
rechtlicher und tatsächli- cher Hinsicht frei und umfassend zu prüfen (vgl. BGE 141 V 9 E.
2.3; 117 V 198 E. 4b, je mit Hinweisen). 3.3 Als zeitliche Vergleichsbasis für die
Beurteilung der Frage einer anspruchserhebli- chen Änderung gilt die letzte rechtskräftige
Verfügung, die auf einer materiellen An- spruchsprüfung mit rechtskonformer
Sachverhaltsabklärung und Beweiswürdigung beruht (vgl. BGE 133 V 108 E. 5 mit
Hinweisen). 3.4 Nach Art. 88a Abs. 1 IVV ist eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit für
die Her- absetzung oder Aufhebung der Rente von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in
dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern wird; sie ist in
je- dem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate
gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird. Eine Verschlechterung der Er-
werbsfähigkeit ist nach Art. 88a Abs. 2 IVV zu berücksichtigen, sobald sie ohne wesentli-
che Unterbrechung drei Monate gedauert hat. Die Erhöhung der Rente ist im Falle eines
Revisionsgesuchs, das von der versicherten Person ausgeht, gestützt auf Art. 88bis Abs. 1
lit. a IVV frühestens von dem Monat an vorzunehmen, in dem das Revisionsbegehren ge-
stellt worden ist. 3.5 Im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren gilt der
Untersuchungsgrundsatz. Der Versicherungsträger prüft nach Art. 43 Abs. 1 ATSG die
Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die
erforderlichen Auskünfte ein, wobei münd- lich erteilte Auskünfte schriftlich festzuhalten
sind. 3.6 Für die Beurteilung von Rechtsfragen, denen medizinische Sachverhalte zugrunde
liegen, ist das Gericht auf Angaben und Unterlagen von medizinischen Fachpersonen,



namentlich von Ärztinnen und Ärzten, angewiesen. Hinsichtlich des Beweiswertes eines
Arztberichtes ist nach höchstrichterlicher Praxis entscheidend, ob der Bericht für die stritti-
gen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten
Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist,

E. 5.1
Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass es grundsätzlich zulässig ist, im Wesentlichen oder
sogar ausschliesslich gestützt auf intern eingeholte medizinische Unterlagen zu entscheiden.
In solchen Fällen sind jedoch strenge Anforderungen an die Beweiswürdigung in diesem
Sinne zu stellen, dass bei auch nur geringen Zweifeln an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen ergänzende Abklärungen

E. 5.2
Würdigend ist noch einmal daran zu erinnern, dass das lumbospondylogene
Schmerzsyndrom bereits Gegenstand der letztmaligen materiellen Rentenprüfung war.
Doktor D.________ hat das lumbospondylogene Schmerzsyndrom eingehend gewürdigt
und bei dem von ihm formulierten Zumutbarkeitsprofil berücksichtigt. Dem lumbospondy-
logenen Schmerzsyndrom wurde dabei insofern eine Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit
zugestanden, als dem Beschwerdeführer deswegen seine angestammte Tätigkeit als
Bauarbeiter nicht mehr zumutbar war und in einer leichten angepassten Tätigkeit seit Sep-
tember 2018 nur noch eine 70%ige Arbeitsfähigkeit bei ganztägiger Präsenz (um 30 % re-
duzierte Leistung wegen vermehrten Pausenbedarfs) besteht. Den in E. 4.2 vorstehend
wiedergegebenen Akten kann nicht entnommen werden, inwie- fern das Leiden des
Beschwerdeführers die Realisierung der von Dr. D.________ festge- stellten 70%igen
Arbeitsfähigkeit in einer leichten leidensangepassten Tätigkeit nicht mehr zuliesse. So zeigt
sich zwar, dass ab März 2023 eine erneute Vorstellung in der Praxis von Dr. E.________
erfolgte. Eine lumbovertebrale Ursache konnte dabei durch die durchge- führte Bildgebung
(CT und MRI LWS vom 14. April 2023) jedoch ausgeschlossen werden und die in der
Folge durchgeführten rheumatologischen Abklärungen (inkl. Skelettszinti- grafie vom 26.
Februar 2024) ergaben keinerlei Hinweise für eine der multilokulären Schmerzsymptomatik
zugrunde liegende rheumatisch-entzündliche Erkrankung. Vielmehr wurde das bereits
bekannte und von Dr. D.________ eingehend gewürdigte Schmerzsyn- drom bestätigt. Die
Behandlung in der Wirbelsäulensprechstunde bei Dr. E.________ konnte Ende Mai 2023
denn auch bereits wieder abgeschlossen werden. Ebenfalls ausgewiesen ist, dass beim
Beschwerdeführer im Frühjahr 2023 neu eine Schleimbeutelentzündung der linken Hüfte
diagnostiziert und ihm deswegen ab dem

E. 5.3
Nach dem Gesagten erscheint die Schlussfolgerung des RAD-Arztes, wonach von einem
lediglich für den Zeitraum vom 14. April bis 18. Juni 2023 vorübergehend verschlechterten
Gesundheitszustand mit vollumfänglicher Arbeitsunfähigkeit auszugehen sei, als
einleuchtend und nachvollziehbar. Die in den Akten liegenden Arztberichte führen
jedenfalls nicht dazu, dass auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der RAD-Beurteilung erweckt und nicht darauf abgestellt werden könnte. 6.
Da die ausgewiesene Verschlechterung des Gesundheitszustandes somit weniger als drei
Monate angedauert hat, ist die Ablehnung der Rentenerhöhung nicht zu beanstanden. Damit
erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. 7. Im
Beweispunkt verlangt der Beschwerdeführer die Durchführung einer polydisziplinären



Begutachtung. Von dieser Begutachtung sind indes keine neuen Erkenntnisse zu erwarten.
Schon für die IV-Stelle gab es keinen Grund, weitere Abklärun- gen einzuholen, durfte sie
doch – wie oben ausführlich dargelegt – auf die Stellungnah- men von RAD-Arzt Dr.
G.________ abstellen, weshalb es keiner Begutachtung bedarf und der
Beschwerdegegnerin keine Verletzung der Abklärungspflicht gemäss Art. 43 Abs. 1 ATSG
vorzuwerfen ist. Dem Antrag auf Durchführung einer polydisziplinären Begutach- tung ist
somit in zulässiger Anwendung der antizipierten Beweiswürdigung nicht stattzuge- ben
(vgl. BGE 122 V 157 E. 1d). 8. Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die Kosten
gestützt auf Art. 69 Abs. 1bis IVG dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, wobei eine
Spruchgebühr von Fr. 800.– dem angefallenen Verfahrensausgang angemessen erscheint.
Eine Parteientschädigung nach Art. 61 lit. g ATSG ist nicht zuzusprechen.

E. 6
Urteil S 2024 59 in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der
Beurteilung der medizini- schen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der
Experten begründet sind (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a). 3.7 Gemäss Art. 54a
IVG stehen die regionalen ärztlichen Dienste (RAD) den IV-Stel- len für die Beurteilung
der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung (Abs. 2). Sie
legen die für die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG mass- gebende funktionelle
Leistungsfähigkeit der versicherten Person für die Ausübung einer zumutbaren
Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich fest (Abs. 3). Sie sind in ihrem
medizinischen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Abs. 4). Soll ein Versiche-
rungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die
Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an
der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellun- gen,
sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 145 V 97 E. 8.5; 142 V 58 E. 5.1 mit
Hinweisen). 4. Fest steht vorliegend, dass der Beschwerdeführer seit dem 1. Januar 2019
An- spruch auf eine (unbefristete) Viertelsrente hat (vgl. SVGer ZH IV.2019.00583 vom 8.
Ok- tober 2020 [IV-act. 171] und IV.2021.00339 vom 29. Juni 2021 [IV-act. 187], bestätigt
durch BGer 8C_627/2021 vom 25. November 2021 [IV-act. 191]). Als erstellt gilt weiter,
dass am 14. Februar 2023 bei der IV-Stelle ein Revisionsgesuch des Versicherten einge-
gangen ist (IV-act. 198) und die IV-Stelle eine Erhöhung der Invalidenrente mit Verfügung
vom 11. Juni 2024 abgelehnt hat. Sie begründete dies damit, dass lediglich vom 14. April
bis 18. Juni 2023 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit ausgewiesen gewesen sei. Im Ver-
lauf habe sich die gesundheitliche Situation wieder verbessert und ab 19. Juni 2023 könne
wieder von der bisherigen Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit ausgegangen
werden. Da die Verschlechterung der gesundheitlichen Situation nicht länger als drei Mo-
nate angedauert habe, bestehe kein Anspruch auf eine höhere Rente, weshalb der Versi-
cherte weiterhin Anspruch auf eine Viertelsrente (IV-Grad von 45 %) habe (IV-act. 216).
Demgegenüber beantragt der Beschwerdeführer eine ganze Rente. Er stützt sich hierbei
insbesondere auf den Bericht von Dr. C.________ vom 9. Juli 2024, woraus sich zeige, dass
die Einschätzung des RAD nicht korrekt sei (act. 1). Somit gilt es nachfolgend zu prüfen, ob
sich der Gesundheitszustand des Beschwerdefüh- rers in einer für den Anspruch
erheblichen Weise geändert hat. Zum Gesundheitszustand

E. 7
Urteil S 2024 59 und zur Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers bzw. zu deren
Entwicklung lässt sich den Akten Folgendes entnehmen: 4.1 Bei der Zusprache der



Viertelsrente ab 1. Januar 2019 stützte sich das SVGer ZH in medizinischer Hinsicht im
Wesentlichen auf die Berichte des RAD-Arztes Dr. med. D.________, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie, vom 12. April 2017 (IV-act. 67) und 4.
Oktober 2018 (IV-act. 140). Als Diagnose mit Auswirkung auf die Ar- beitsfähigkeit hielt
Dr. D.________ ein lumbospondylogenes Schmerzsyndrom bei Status nach drei
Rückenoperationen fest. Als ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit stufte er das
Impingement-Syndrom beider Schultern, das degenerative HWS-Syndrom sowie den
Verdacht auf eine Bursitis trochanterica links [Schleimbeutelentzündung der Hüfte] ein.
Doktor D.________ kam zum Schluss, dass dem Versicherten seine angestammte Tätig-
keit als Bauarbeiter nicht mehr zumutbar sei. In einer leidensangepassten Tätigkeit ging der
RAD-Arzt seit September 2018 von einer 70%igen Arbeitsfähigkeit bei ganztägiger
Präsenz (um 30 % reduzierte Leistung wegen vermehrten Pausenbedarfs) aus. Dabei stellte
er auch gewissen Inkonsistenzen fest, die er bei der Festlegung der 70%igen Ar-
beitsfähigkeit berücksichtigte. Das Belastungsprofil umschrieb er wie folgt: leichte
Tätigkei- ten in Wechselbelastung, teils sitzend, teils gehend, auch mit gelegentlichem
Heben, Tra- gen und Transportieren von Lasten, ohne Verharren in Zwangshaltungen, ohne
Steigen von Leitern und Gerüsten, ohne Kauern, Knien, Bücken, Hocken, ohne repetitive
Rotation im Sitzen, ohne Überkopfarbeiten, ohne Tätigkeiten auf Leitern und Gerüsten,
ohne Arbei- ten mit erhöhten Anforderungen an die Stand- und Gangsicherheit und ohne
dauerhaftes Gehen und Stehen auf unebenem Grund sowie ohne Tätigkeiten mit vermehrter
Vibrati- onsbelastung. 4.2 Aus den im Rahmen des Revisionsgesuchs vom 14. Februar 2023
(IV-act. 198) neu aufgelegten Berichten ergibt sich im Wesentlichen Folgendes: 4.2.1
Aufgrund persistierender Lumbalgien stellte sich der Versicherte am 17. März 2023
wiederum – wie bereits in den Jahren zuvor – in der Wirbelsäulenpraxis von Dr. med.
E.________, Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie, vor.
Diagnostisch wurde eine chronische Lumboischialgie links bei Status nach Spondylodese
L4 bis S1 am 14. September 2016 bei Pseudarthrose L5/S1 sowie Diskusdegeneration L4/5
festgehalten. In der Folge wurden CT- und Magnetresonanz-Abklärungen der Len-
denwirbelsäule bei chronischen, linkseitigen Lumbalgien veranlasst (IV-act. 200). Durch
die Bildgebung vom 14. April 2023 (CT und MRI LWS) konnten die aktuellen
Beschwerden

E. 8
Urteil S 2024 59 von Seite der Wirbelsäule ausgeschlossen werden. Im Rahmen der
Untersuchung zeigte sich jedoch eine eindeutige Druckdolenz über dem linken Trochanter
major, weshalb eine Infiltration veranlasst wurde. Als Diagnose wurde der Verdacht auf
eine Bursitis trochante- rica links gestellt und dem Versicherten (vorerst bis zur nächsten
Verlaufskontrolle) eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit seit dem 14. April 2023 attestiert
(IV-act. 201). Die Infiltration am Trochanter major links brachte daraufhin eine leichte
Verbesserung der Schmerzen. Doktor E.________ bat in der Folge Dr. med. F.________,
Facharzt für Orthopädie, den Patienten zur Evaluation der Hüftproblematik aufzubieten.
Weitere Kontrollen in der Wir- belsäulensprechstunde bei Dr. E.________ waren
demgegenüber nicht mehr geplant. Die 100%ige Arbeitsunfähigkeit wurde bis zum 18. Juni
2023 bescheinigt (IV-act. 202). 4.2.2 Am 7. Juli 2023 nahm RAD-Arzt Dr. med.
G.________, Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, zu den Neuakten Stellung und kam zum Schluss, dass sich der
Gesundheitszustand des Versicherten durch die Bursitis trochanterica links vorübergehend
verschlechtert habe und zwar sei eine Verschlechte- rung für die Zeit vom 14. April bis 18.



Juni 2023 (100%ige Arbeitsunfähigkeit) ausgewie- sen. Danach sei in einer angepassten
Tätigkeit wieder von einer vollen Arbeitsfähigkeit auszugehen (IV-act. 203). 4.2.3 Am 5.
September 2023 berichtete Dr. med. H.________, Fachärztin für Neuro- chirurgie, über die
Sprechstunde vom 1. September 2023. Beurteilend hielt sie fest, dass beim Patienten eine
Schmerzsymptomatik einerseits lumbal anderseits auch ausgeweitet nach thorakal sowie
nicht dermatomal bezogene Schmerzen im linken Bein bestünden. Die Bildgebung zeige
eine korrekte Lage des Osteosynthesematerials ohne Hinweis auf Materiallockerung oder
Materialversagen. Auch habe eine neurogene Kompression aus- geschlossen werden
können. Die Schmerzsymptomatik sei bereits seit Jahren bestehend, sodass auch von einer
gewissen Schmerzverarbeitungsstörung bzw. einer Ausweitung der Symptomatik
ausgegangen werden müsse. Aus neurochirurgischer Sicht könne sie dem Patienten nichts
anbieten. Sie habe ihm jedoch empfohlen, sich zur Evaluation einer inter- disziplinären
multimodalen Schmerztherapie beim schmerzerfahrenen Dr. C.________ vorzustellen. Der
Patient sei hiermit einverstanden. Bezüglich der Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit
als Bauarbeiter gehe sie davon aus, dass dies wahrscheinlich nicht möglich sein werde.
Allenfalls wäre ein Teilpensum in einer leidensangepassten Ver- weistätigkeit denkbar
(IV-act. 209).

E. 9
Urteil S 2024 59 4.2.4 Um die Frage abzuklären, ob der multilokulären
Schmerzsymptomatik eine rheu- matisch-entzündliche Erkrankung zugrunde liegt, stellte
sich der Versicherte im Februar 2024 in der I.________ bei Dr. med. J.________, FMH
Rheumatologie, vor. Dabei erga- ben sich weder anamnestisch noch klinisch noch
laboranalytisch Hinweise für eine rheu- matisch-entzündliche Erkrankung. Ergänzend
wurde am 26. Februar 2024 eine Skelett- szintigrafie durchgeführt, wobei sich auch hier
kein Hinweis für eine entzündliche Manifes- tation zeigte. Als Hauptdiagnose hielt Dr.
J.________ chronische muskuloskelettale multi- lokuläre Schmerzen DD Entwicklung
einer chronischen Schmerzerkrankung mit somati- schen und psychischen Faktoren fest.
Nebenbefundlich stellte er den Verdacht auf eine Temporomandibulararthrose rechts
[Kiefergelenksarthrose], den Verdacht auf ein kleines Meningeom hochfrontal rechts sowie
den Verdacht auf Migräne und erwähnte, dass dies- bezüglich, je nach Vorbefunden,
ergänzend auch eine neurologische Beurteilung durchge- führt werden könnte (IV-act. 211).
4.2.5 Hierzu nahm RAD-Arzt Dr. G.________ am 11. April 2024 Stellung und führte aus,
im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen hätten keine Entzündungsherde nachge-
wiesen werden können. Doktor J.________ bestätige das bekannte Schmerzsyndrom. Neue
Einschränkungen der Leistungsfähigkeit liessen sich nicht entnehmen (IV-act. 213). 4.2.6
Am 29. April 2024 erfolgte eine neurologische Untersuchung bei Dr. K.________, Facharzt
für Neurologie. Dabei liess sich klinisch lediglich eine diffuse, sensomotorische Parese der
gesamten linken Körperhälfte finden. Doktor K.________ schlug ein ergänzen- des MRI
des Schädels und der HWS vor, wies aber auch daraufhin, dass die diffuse Pare- se
möglicherweise auch funktioneller Genese sei, insbesondere mit Hinblick auf das wie-
derholte giving way in der Einzelkraftprüfung. Diagnostisch wurde der Verdacht auf eine
Migräne mit Aura (Besserung durch das Medikament Zomig) und möglicherweise zusätzli-
chem chronischen Spannungskopfschmerz, DD Medikamentenübergebrauchskopf- schmerz
(MÜKS) gestellt. Doktor K.________ empfahl die Etablierung einer prophylakti- schen
Therapie mit Amitryptilin oder Propranolol (IV-act. 214). 4.2.7 RAD-Arzt Dr. G.________
hielt hierzu am 6. Juni 2024 fest, die neurologische Un- tersuchung habe im Wesentlichen
keinen pathologischen Befund, bis auf funktionelle Pa- resen/giving ways (denen keine



objektivierbare Pathologie zugrunde liege), ergeben. Eine Arbeitsunfähigkeit werde nicht
attestiert. Einschränkungen der Leistungsfähigkeit oder der Arbeitsfähigkeit liessen sich
dem Bericht von Dr. K.________ nicht entnehmen (IV- act. 215).

E. 10
Urteil S 2024 59 4.3 Im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens liess der
Beschwerdeführer schliesslich noch einen Arztbericht von Dr. med. C.________, Facharzt
für Physikalische Medizin und Rehabilitation, vom 9. Juli 2024 zu den Akten reichen.
Daraus geht hervor, dass der Versicherte von der Physiotherapie nicht habe profitieren
können und diese da- her nicht mehr durchgeführt werde. Die Einnahme des Medikaments
Zomig habe nach an- fänglichen Problemen gut instruiert werden können, wodurch es
betreffend Kopfschmer- zen teilweise zu einer Schmerzreduktion von 50 % gekommen sei.
Das durchgeführte MRI der HWS habe degenerative Veränderungen im Sinne von
Facettengelenksarthrose mit Verlagerung des Myelons jedoch ohne Hinweise auf eine
Myelopathie bezeigt. Im weiteren Verlauf habe der Versicherte auch noch über Schmerzen
im Bereich der Knie, Hüften und Hände geklagt. Röntgenaufnahmen hätten hier
degenerative Veränderungen im Bereich der Finger sowie im Bereich der Hüften und
Kniegelenke gezeigt. Aufgrund der belasten- den Situation mit den Beschwerden sowie der
Einschränkung in der Partizipation und Le- bensqualität sei eine
psychologisch-psychiatrische Therapie vorgeschlagen worden, wobei sich die Suche nach
einem portugiesisch sprechenden Psychiater im Raum Zug als schwierig gestaltet habe,
sodass die Suche auf Zürich ausgeweitet worden sei. Doktor C.________ hielt fest, dass
sich insgesamt ein protrahierter Verlauf mit neu diagnostizier- ten degenerativen
Veränderungen im Bereich Knie, Hüfte und Finger sowie dem bestätig- ten Verdacht auf
Migräne und deshalb insgesamt eine zunehmende Einschränkung in den ADL
(Haushaltstätigkeiten, Einkaufen aber auch Arbeiten) zeige (BF-act. 2). 5. Die
Beschwerdegegnerin stellt zur Beurteilung des Revisionsgesuchs im Wesent- lichen auf die
Stellungnahmen des RAD-Arztes Dr. G.________ vom 7. Juli 2023 (IV- act. 203), 11.
April 2024 (IV-act. 213) und 6. Juni 2024 (IV-act. 215) ab, wonach aufgrund der
diagnostizierten Bursitis trochanterica links und der damit einhergehenden 100%igen
Arbeitsunfähigkeit eine vorübergehende Verschlechterung des Gesundheitszustandes für
die Zeitperiode vom 14. April bis 18. Juni 2023 bestehe, sich anderweitige Einschränkun-
gen der Leistungs- oder Arbeitsfähigkeit den neu eingereichten Berichten jedoch nicht
entnehmen liessen.

E. 11
Urteil S 2024 59 vorzunehmen sind (BGer 9C_196/2014 vom 18. Juni 2014 E. 5.1.2). Wie
nachfolgend noch aufzuzeigen sein wird, bestehen vorliegend für das Gericht jedoch gerade
keine Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der RAD-Beurteilungen. Vorweg ist
dabei noch einmal festzuhalten, dass RAD-Arzt Dr. G.________ mehrmals und zwar am 7.
Juli 2023 (IV-act. 203), 11. April 2024 (IV-act. 213) und 6. Juni 2024 (IV-act. 215) zu den
jeweils neu vorliegenden medizinischen Unterlagen Stellung genommen hat. Dabei hat er
ausführlich und nachvollziehbar begründet, weshalb lediglich von einer vorübergehenden
Verschlechterung des Gesundheitszustandes von weniger als drei Monaten auszugehen ist.

E. 14
Urteil S 2024 59 Demnach erkennt das Verwaltungsgericht:
__________________________________
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